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RICHTLINIE 2006/116/EG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 12. Dezember 2006 

über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter 
verwandter Schutzrechte 

(kodifizierte Fassung) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EURO
PÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55 und Artikel 95, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus
ses ( 1 ), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 93/98/EWG des Rates vom 29. Oktober 1993 zur 
Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimm
ter verwandter Schutzrechte ( 3 ) ist in wesentlichen Punkten geän
dert worden ( 4 ). Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit 
empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie zu kodifizieren. 

(2) Die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur 
und Kunst sowie das Internationale Abkommen über den Schutz 
der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der 
Sendeunternehmen (Rom-Abkommen) sehen nur eine Mindest
schutzdauer vor und überlassen es damit den Vertragsstaaten, 
die betreffenden Rechte längerfristig zu schützen. Einige Mit
gliedstaaten haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 
Andere Mitgliedstaaten sind dem Rom-Abkommen noch nicht 
beigetreten. 

(3) Diese Rechtslage und die längere Schutzdauer in einigen Mit
gliedstaaten führen dazu, dass die geltenden einzelstaatlichen 
Vorschriften über die Schutzdauer des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte Unterschiede aufweisen, die den freien 
Warenverkehr sowie den freien Dienstleistungsverkehr behindern 
und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt ver
fälschen können. Es ist daher im Hinblick auf das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich, die Rechtsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten zu harmonisieren, damit in der gesamten 
Gemeinschaft dieselbe Schutzdauer gilt. 

▼B 
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( 1 ) Stellungnahme vom 26. Oktober 2006 (noch nicht im Amtsblatt veröffent
licht). 

( 2 ) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 12. Oktober 2006 (noch 
nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 30. November 
2006. 

( 3 ) ABl. L 290 vom 24.11.1993, S. 9. Geändert durch die Richtlinie 2001/29/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 167 vom 22.6.2001, 
S. 10). 

( 4 ) Siehe Anhang I Teil A.



 

(4) Es ist wichtig, nicht nur die Schutzdauer als solche festzulegen, 
sondern auch einige ihrer Modalitäten wie den Zeitpunkt, ab dem 
sie berechnet wird. 

(5) Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten die Anwendung von 
Artikel 14bis Absatz 2 Buchstaben b, c und d und Absatz 3 der 
Berner Übereinkunft durch die Mitgliedstaaten unberührt lassen. 

(6) Die Mindestschutzdauer, die nach der Berner Übereinkunft fünf
zig Jahre nach dem Tod des Urhebers umfasst, verfolgte den 
Zweck, den Urheber und die ersten beiden Generationen seiner 
Nachkommen zu schützen. Wegen der gestiegenen durchschnitt
lichen Lebenserwartung in der Gemeinschaft reicht diese Schutz
dauer nicht mehr aus, um zwei Generationen zu erfassen. 

(7) Einige Mitgliedstaaten haben die Schutzdauer über den Zeitraum 
von fünfzig Jahren nach dem Tod des Urhebers hinaus verlängert, 
um einen Ausgleich für die Auswirkungen der beiden Weltkriege 
auf die Verwertung der Werke zu schaffen. 

(8) Bei der Schutzdauer der verwandten Schutzrechte haben sich 
einige Mitgliedstaaten für eine Schutzdauer von fünfzig Jahren 
nach der erlaubten Veröffentlichung oder der erlaubten öffent
lichen Wiedergabe entschieden. 

(9) Die Diplomatische Konferenz, die im Dezember 1996 unter der 
Schirmherrschaft der Weltorganisation für geistiges 
Eigentum (WIPO) stattfand, hat zur Annahme des 
WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger geführt, der 
den Schutz der ausübenden Künstler und der Tonträgerhersteller 
zum Gegenstand hat. Dieser Vertrag stellt eine wichtige Aktuali
sierung des internationalen Schutzes der verwandten Schutzrechte 
dar. 

(10) Die Wahrung erworbener Rechte gehört zu den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen, die von der Gemeinschaftsrechtsordnung ge
schützt werden. Daher darf die durch den Gemeinschaftsgesetz
geber eingeführte Schutzdauer des Urheberrechts und der ver
wandten Schutzrechte nicht zur Folge haben, dass der Schutz, 
den die Rechtsinhaber vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 
93/98/EWG in der Gemeinschaft genossen haben, beeinträchtigt 
wird. Damit sich die Auswirkungen der Übergangsmaßnahmen 
auf ein Mindestmaß beschränken lassen und um das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts zu ermöglichen, ist eine lange 
Schutzdauer vorzusehen. 

(11) Das Schutzniveau des Urheberrechts und der verwandten Schutz
rechte muss hoch sein, da diese Rechte die Grundlage für das 
geistige Schaffen bilden. Der Schutz dieser Rechte erlaubt es, die 
Aufrechterhaltung und Entwicklung der Kreativität im Interesse 
der Autoren, der Kulturindustrie, der Verbraucher und der ganzen 
Gesellschaft sicherzustellen. 

▼B 
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(12) Zur Einführung eines hohen Schutzniveaus, das sowohl den An
forderungen des Binnenmarkts als auch der Notwendigkeit ent
spricht, ein rechtliches Umfeld zu schaffen, das die harmonische 
Entwicklung der literarischen und künstlerischen Kreativität in 
der Gemeinschaft fördert, ist die Schutzdauer folgendermaßen 
zu harmonisieren: siebzig Jahre nach dem Tod des Urhebers 
bzw. siebzig Jahre, nachdem das Werk erlaubterweise der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht worden ist, für das Urheberrecht und 
fünfzig Jahre nach dem für den Beginn der Frist maßgebenden 
Ereignis für die verwandten Schutzrechte. 

(13) Sammlungen sind nach Artikel 2 Absatz 5 der Berner Überein
kunft geschützt, wenn sie wegen der Auswahl und Anordnung 
des Stoffes geistige Schöpfungen darstellen. Diese Werke sind als 
solche geschützt, und zwar unbeschadet der Rechte der Urheber 
an jedem einzelnen der Werke, die Bestandteile dieser Samm
lungen sind. Folglich können für die Werke in Sammlungen spe
zifische Schutzfristen gelten. 

(14) In allen Fällen, in denen eine oder mehrere natürliche Personen 
als Urheber identifiziert sind, sollte sich die Schutzfrist ab ihrem 
Tod berechnen. Die Frage der Urheberschaft an einem Werk ins
gesamt oder an einem Teil eines Werks ist eine Tatsachenfrage, 
über die gegebenenfalls die nationalen Gerichte zu entscheiden 
haben. 

(15) Die Schutzfristen sollten entsprechend der Regelung in der Ber
ner Übereinkunft und im Rom-Abkommen am 1. Januar des 
Jahres beginnen, das auf den rechtsbegründenden Tatbestand 
folgt. 

(16) Der Schutz von Fotografien ist in den Mitgliedstaaten unter
schiedlich geregelt. Im Sinne der Berner Übereinkunft ist ein 
fotografisches Werk als ein individuelles Werk zu betrachten, 
wenn es die eigene geistige Schöpfung des Urhebers darstellt, 
in der seine Persönlichkeit zum Ausdruck kommt; andere Krite
rien wie z. B. Wert oder Zwecksetzung sind hierbei nicht zu 
berücksichtigen. Der Schutz anderer Fotografien kann durch na
tionale Rechtsvorschriften geregelt werden. 

(17) Um Unterschiede bei der Schutzdauer für verwandte Schutzrechte 
zu vermeiden, ist für deren Berechnung in der gesamten Gemein
schaft ein und derselbe für den Beginn der Schutzdauer maßgeb
liche Zeitpunkt vorzusehen. Die Darbietung, Aufzeichnung, Über
tragung, erlaubte Veröffentlichung oder erlaubte öffentliche Wie
dergabe, d. h. die Mittel, mit denen ein Gegenstand eines ver
wandten Schutzrechts Personen in jeder geeigneten Weise gene
rell zugänglich gemacht wird, werden für die Berechnung der 
Schutzdauer ungeachtet des Landes berücksichtigt, in dem die 
betreffende Darbietung, Aufzeichnung, Übertragung, erlaubte 
Veröffentlichung oder erlaubte öffentliche Wiedergabe erfolgt. 

▼B 
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(18) Das Recht der Sendeunternehmen an ihren Sendungen, unabhän
gig davon, ob es sich hierbei um drahtlose oder drahtgebundene, 
über Kabel oder durch Satelliten vermittelte Sendungen handelt, 
sollte nicht zeitlich unbegrenzt währen. Es ist deshalb notwendig, 
die Schutzdauer nur von der ersten Ausstrahlung einer bestimm
ten Sendung an laufen zu lassen. Diese Vorschrift soll verhin
dern, dass eine neue Frist in den Fällen zu laufen beginnt, in 
denen eine Sendung mit einer vorhergehenden identisch ist. 

(19) Es steht den Mitgliedstaaten frei, andere verwandte Schutzrechte 
beizubehalten oder einzuführen, insbesondere in Bezug auf den 
Schutz kritischer und wissenschaftlicher Ausgaben. Um die 
Transparenz auf Gemeinschaftsebene sicherzustellen, müssen die 
Mitgliedstaaten, die neue verwandte Schutzrechte einführen, dies 
jedoch der Kommission mitteilen. 

(20) Es empfiehlt sich klarzustellen, dass sich diese Richtlinie nicht 
auf die Urheberpersönlichkeitsrechte erstreckt. 

(21) Bei Werken, deren Ursprungsland im Sinne der Berner Überein
kunft ein Drittland ist und deren Urheber kein Gemeinschafts
angehöriger ist, sollte ein Schutzfristenvergleich angewandt wer
den, wobei die in der Gemeinschaft gewährte Schutzfrist die Frist 
nach dieser Richtlinie nicht überschreiten darf. 

(22) Die in dieser Richtlinie vorgesehene Schutzdauer der verwandten 
Schutzrechte sollte auch für Rechtsinhaber gelten, die nicht An
gehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind, die jedoch 
aufgrund internationaler Vereinbarungen einen Schutzanspruch 
haben. Diese Schutzdauer darf jedoch nicht die von dem Drittland 
vorgesehene überschreiten, dessen Staatsangehöriger der Rechts
inhaber ist. 

(23) Die Anwendung der Bestimmungen über den Schutzfristenver
gleich darf nicht zur Folge haben, dass die Mitgliedstaaten mit 
ihren internationalen Verpflichtungen in Konflikt geraten. 

(24) Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, Bestimmungen zu erlas
sen, die die Auslegung, Anpassung und weitere Erfüllung von 
Verträgen über die Nutzung geschützter Werke oder sonstiger 
Gegenstände betreffen, die vor der sich aus dieser Richtlinie er
gebenden Verlängerung der Schutzdauer geschlossen wurden. 

(25) Die Wahrung erworbener Rechte und die Berücksichtigung be
rechtigter Erwartungen sind Bestandteil der gemeinschaftlichen 
Rechtsordnung. Die Mitgliedstaaten sollten insbesondere vor
sehen können, dass das Urheberrecht und verwandte Schutzrech
te, die in Anwendung dieser Richtlinie wiederaufleben, unter be
stimmten Umständen diejenigen Personen nicht zu Zahlungen 
verpflichten, die die Werke zu einer Zeit gutgläubig verwertet 
haben, als diese gemeinfrei waren. 

▼B 
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(26) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der in Anhang I Teil B genannten Fristen für die 
Umsetzung der dort genannten Richtlinien in innerstaatliches 
Recht und deren Anwendung unberührt lassen — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Dauer der Urheberrechte 

1. Die Schutzdauer des Urheberrechts an Werken der Literatur und 
Kunst im Sinne des Artikels 2 der Berner Übereinkunft umfasst das 
Leben des Urhebers und siebzig Jahre nach seinem Tod, unabhängig 
von dem Zeitpunkt, zu dem das Werk erlaubterweise der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht worden ist. 

2. Steht das Urheberrecht den Miturhebern eines Werkes gemeinsam 
zu, so beginnt die Frist nach Absatz 1 mit dem Tod des längstlebenden 
Miturhebers. 

3. Für anonyme und pseudonyme Werke endet die Schutzdauer sieb
zig Jahre, nachdem das Werk erlaubterweise der Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht worden ist. Wenn jedoch das vom Urheber angenommene 
Pseudonym keinerlei Zweifel über die Identität des Urhebers zulässt 
oder wenn der Urheber innerhalb der in Satz 1 angegebenen Frist seine 
Identität offenbart, richtet sich die Schutzdauer nach Absatz 1. 

4. Sieht ein Mitgliedstaat besondere Urheberrechtsbestimmungen in 
Bezug auf Kollektivwerke oder in Bezug auf eine als Inhaber der 
Rechte zu bestimmende juristische Person vor, so wird die Schutzdauer 
nach Absatz 3 berechnet, sofern nicht die natürlichen Personen, die das 
Werk als solches geschaffen haben, in den der Öffentlichkeit zugänglich 
gemachten Fassungen dieses Werks als solche identifiziert sind. Dieser 
Absatz lässt die Rechte identifizierter Urheber, deren identifizierbare 
Beiträge in diesen Werken enthalten sind, unberührt; für diese Beiträge 
findet Absatz 1 oder 2 Anwendung. 

5. Für Werke, die in mehreren Bänden, Teilen, Lieferungen, Num
mern oder Episoden veröffentlicht werden und für die die Schutzfrist ab 
dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, in dem das Werk erlaubterweise der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, beginnt die Schutzfrist 
für jeden Bestandteil einzeln zu laufen. 

6. Bei Werken, deren Schutzdauer nicht nach dem Tod des Urhebers 
oder der Urheber berechnet wird und die nicht innerhalb von 70 Jahren 
nach ihrer Schaffung erlaubterweise der Öffentlichkeit zugänglich ge
macht worden sind, erlischt der Schutz. 

▼M1 
7. Die Schutzdauer einer Musikkomposition mit Text erlischt — un
abhängig von den ausgewiesenen Miturhebern — siebzig Jahre nach dem 
Tod des letzten Überlebenden folgender Personen: Verfasser des Textes 
und Komponist der Musikkomposition, sofern beide Beiträge eigens für 
die betreffende Musikkomposition mit Text geschaffen wurden. 

▼B 
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Artikel 2 

Filmwerke oder audiovisuelle Werke 

1. Der Hauptregisseur eines Filmwerks oder eines audiovisuellen 
Werks gilt als dessen Urheber oder als einer seiner Urheber. Es steht 
den Mitgliedstaaten frei, vorzusehen, dass weitere Personen als Miturhe
ber benannt werden können. 

2. Die Schutzfrist für ein Filmwerk oder ein audiovisuelles Werk 
erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Längstlebenden der folgenden Per
sonen, unabhängig davon, ob diese als Miturheber benannt worden sind: 
Hauptregisseur, Urheber des Drehbuchs, Urheber der Dialoge und Kom
ponist der speziell für das betreffende Filmwerk oder audiovisuelle 
Werk komponierten Musik. 

Artikel 3 

Dauer der verwandten Schutzrechte 

1. Die Rechte der ausübenden Künstler erlöschen fünfzig Jahre nach 
der Darbietung. 

▼M1 
Wird jedoch 

— eine nicht auf einem Tonträger erfolgte Aufzeichnung der Darbie
tung innerhalb dieser Frist erlaubterweise veröffentlicht oder erlaub
terweise öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die Rechte fünfzig 
Jahre nach der betreffenden ersten Veröffentlichung oder ersten öf
fentlichen Wiedergabe, je nachdem, welches Ereignis zuerst statt
gefunden hat, 

— eine Aufzeichnung der Darbietung auf einem Tonträger innerhalb 
dieser Frist erlaubterweise veröffentlicht oder erlaubterweise öffent
lich wiedergegeben, so erlöschen die Rechte siebzig Jahre nach der 
betreffenden ersten Veröffentlichung oder ersten öffentlichen Wie
dergabe, je nachdem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. 

▼B 
2. Die Rechte der Hersteller von Tonträgern erlöschen fünfzig Jahre 
nach der Aufzeichnung. Wurde jedoch der Tonträger innerhalb dieser 
Frist rechtmäßig veröffentlicht, so erlöschen diese Rechte 
►M1 siebzig ◄ Jahre nach der ersten rechtmäßigen Veröffentlichung. 
Wurde der Tonträger innerhalb der in Satz 1 genannten Frist nicht 
rechtmäßig veröffentlicht und wurde der Tonträger innerhalb dieser Frist 
rechtmäßig öffentlich wiedergegeben, so erlöschen diese Rechte 
►M1 siebzig ◄ Jahre nach der ersten rechtmäßigen öffentlichen Wie
dergabe. 

Der vorliegende Absatz bewirkt jedoch nicht, dass die Rechte der Her
steller von Tonträgern, die aufgrund des Ablaufs der Schutzfrist des 
Artikels 3 Absatz 2 der Richtlinie 93/98/EWG in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie 2001/29/EG am 22. Dezember 2002 
nicht mehr geschützt waren, erneut geschützt sind. 

▼B 

2006L0116 — DE — 31.10.2011 — 001.002 — 7



 

2a. Unterlässt es der Tonträgerhersteller fünfzig Jahre nach der recht
mäßigen Veröffentlichung des Tonträgers oder ohne eine solche Ver
öffentlichung fünfzig Jahre nach dessen rechtmäßiger öffentlicher Wie
dergabe, Kopien des Tonträgers in ausreichender Menge zum Verkauf 
anzubieten oder den Tonträger öffentlich auf leitungsgebundenem oder 
drahtlosem Übertragungsweg so zugänglich zu machen, dass die Öffent
lichkeit an einem selbst gewählten Ort und zu einem selbst gewählten 
Zeitpunkt auf ihn zugreifen kann, so kann der ausübende Künstler den 
Vertrag, mit dem er seine Rechte an der Aufzeichnung seiner Darbie
tung einem Tonträgerhersteller übertragen oder abgetreten hat (im Fol
genden „Übertragungs- oder Abtretungsvertrag“), kündigen. Von dem 
Recht der Kündigung des Übertragungs- oder Abtretungsvertrags kann 
Gebrauch gemacht werden, wenn der Tonträgerhersteller innerhalb eines 
Jahres ab der Mitteilung des ausübenden Künstlers, den Übertragungs- 
oder Abtretungsvertrag gemäß dem vorstehenden Satz kündigen zu wol
len, nicht beide in dem vorstehenden Satz genannten Nutzungshand
lungen ausführt. Auf dieses Kündigungsrecht kann der ausübende 
Künstler nicht verzichten. Enthält ein Tonträger die Aufzeichnung der 
Darbietungen von mehreren ausübenden Künstlern, so können diese ihre 
Übertragungs- oder Abtretungsverträge gemäß den geltenden nationalen 
Rechtsvorschriften kündigen. Wird der Übertragungs- oder Abtretungs
vertrag gemäß diesem Absatz gekündigt, so erlöschen die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger. 

2b. Gibt ein Übertragungs- oder Abtretungsvertrag dem ausübenden 
Künstler Anspruch auf eine nicht wiederkehrende Vergütung, so hat der 
ausübende Künstler Anspruch auf eine zusätzliche, jährlich zu zahlende 
Vergütung vonseiten des Tonträgerherstellers für jedes vollständige Jahr 
unmittelbar im Anschluss an das 50. Jahr nach der rechtmäßigen Ver
öffentlichung des Tonträgers oder ohne eine solche Veröffentlichung für 
das 50. Jahr nach dessen rechtmäßiger öffentlicher Wiedergabe. Auf 
diesen Anspruch auf eine zusätzliche, jährlich zu zahlende Vergütung 
kann der ausübende Künstler nicht verzichten. 

2c. Der Tonträgerhersteller hat im Anschluss an das 50. Jahr nach 
der rechtmäßigen Veröffentlichung des Tonträgers oder ohne eine sol
che Veröffentlichung im 50. Jahr nach seiner rechtmäßigen öffentlichen 
Wiedergabe für die Zahlung der im Absatz 2b vorgesehenen zusätzli
chen, jährlich zu zahlenden Vergütung insgesamt 20 % der Einnahmen 
beiseite zu legen, die er während des Jahres, das dem Jahr, für das diese 
Vergütung zu zahlen ist, unmittelbar vorausgeht, aus der Vervielfälti
gung, dem Vertrieb und der Zugänglichmachung des betreffenden Ton
trägers erzielt hat. 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Tonträgerhersteller den aus
übenden Künstlern, die Anspruch auf die zusätzliche Vergütung nach 
Absatz 2b haben, auf Antrag Informationen zur Verfügung zu stellen 
haben, die erforderlich sein können, um die Zahlung dieser Vergütung 
sicherzustellen. 

2d. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Anspruch auf die in 
Absatz 2b genannte zusätzliche jährliche Vergütung von Verwertungs
gesellschaften wahrgenommen wird. 

2e. Hat ein ausübender Künstler einen Anspruch auf wiederkehrende 
Zahlungen, so werden im 50. Jahr nach der rechtmäßigen Veröffent
lichung des Tonträgers oder ohne eine solche Veröffentlichung im 50. 
Jahr nach dessen rechtmäßiger öffentlicher Wiedergabe weder Vor
schüsse noch vertraglich festgelegte Abzüge von den Zahlungen an 
den ausübenden Künstlern abgezogen. 

▼M1 
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3. Die Rechte der Hersteller der erstmaligen Aufzeichnung eines 
Films erlöschen fünfzig Jahre nach der Aufzeichnung. Wird jedoch 
der Film innerhalb dieser Frist erlaubterweise veröffentlicht oder erlaub
terweise öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die Rechte fünfzig 
Jahre nach der betreffenden ersten Veröffentlichung oder öffentlichen 
Wiedergabe, je nachdem, welches Ereignis zuerst stattgefunden hat. Für 
die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet „Film“ vertonte oder nicht ver
tonte Filmwerke, audiovisuelle Werke oder Laufbilder. 

4. Die Rechte der Sendeunternehmen erlöschen fünfzig Jahre nach 
der Erstsendung unabhängig davon, ob es sich hierbei um drahtlose oder 
drahtgebundene, über Kabel oder durch Satelliten vermittelte Sendungen 
handelt. 

Artikel 4 

Schutz zuvor unveröffentlichter Werke 

Wer ein zuvor unveröffentlichtes Werk, dessen urheberrechtlicher 
Schutz abgelaufen ist, erstmals erlaubterweise veröffentlicht bzw. er
laubterweise öffentlich wiedergibt, genießt einen den vermögensrecht
lichen Befugnissen des Urhebers entsprechenden Schutz. Die Schutz
dauer für solche Rechte beträgt 25 Jahre ab dem Zeitpunkt, zu dem das 
Werk erstmals erlaubterweise veröffentlicht oder erstmals erlaubterweise 
öffentlich wiedergegeben worden ist. 

Artikel 5 

Kritische und wissenschaftliche Ausgaben 

Die Mitgliedstaaten können kritische und wissenschaftliche Ausgaben 
von gemeinfrei gewordenen Werken urheberrechtlich schützen. Die 
Schutzfrist für solche Rechte beträgt höchstens 30 Jahre ab dem Zeit
punkt der ersten erlaubten Veröffentlichung. 

Artikel 6 

Schutz von Fotografien 

Fotografien werden gemäß Artikel 1 geschützt, wenn sie individuelle 
Werke in dem Sinne darstellen, dass sie das Ergebnis der eigenen 
geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. Zur Bestimmung ihrer Schutz
fähigkeit sind keine anderen Kriterien anzuwenden. Die Mitgliedstaaten 
können den Schutz anderer Fotografien vorsehen. 

Artikel 7 

Schutz im Verhältnis zu Drittländern 

1. Für Werke, deren Ursprungsland im Sinne der Berner Überein
kunft ein Drittland und deren Urheber nicht Staatsangehöriger eines 
Mitgliedstaats der Gemeinschaft ist, endet der in den Mitgliedstaaten 
gewährte Schutz spätestens mit dem Tag, an dem der Schutz im Ur
sprungsland des Werkes endet, ohne jedoch die Frist nach Artikel 1 zu 
überschreiten. 
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2. Die Schutzdauer nach Artikel 3 gilt auch für Rechtsinhaber, die 
nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft sind, sofern 
ihnen der Schutz in den Mitgliedstaaten gewährt wird. Jedoch endet 
der in den Mitgliedstaaten gewährte Schutz, unbeschadet der interna
tionalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, spätestens mit dem Tag, 
an dem der Schutz in dem Drittland endet, dessen Staatsangehöriger der 
Rechtsinhaber ist, und darf die in Artikel 3 festgelegte Schutzdauer 
nicht überschreiten. 

3. Mitgliedstaaten, die am 29. Oktober 1993 insbesondere aufgrund 
ihrer internationalen Verpflichtungen eine längere Schutzdauer als die in 
den Absätzen 1 und 2 vorgesehene gewährt haben, dürfen diesen Schutz 
bis zum Abschluss internationaler Übereinkommen zur Schutzdauer des 
Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte beibehalten. 

Artikel 8 

Berechnung der Fristen 

Die in dieser Richtlinie genannten Fristen werden vom 1. Januar des 
Jahres an berechnet, das auf das für den Beginn der Frist maßgebende 
Ereignis folgt. 

Artikel 9 

Urheberpersönlichkeitsrechte 

Diese Richtlinie lässt die Bestimmungen der Mitgliedstaaten zur Rege
lung der Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt. 

Artikel 10 

Zeitliche Anwendbarkeit 

1. Wenn eine Schutzfrist, die länger als die entsprechende Schutzfrist 
nach dieser Richtlinie ist, am 1. Juli 1995 in einem Mitgliedstaat bereits 
lief, so wird sie durch diese Richtlinie in dem betreffenden Mitgliedstaat 
nicht verkürzt. 

2. Die in dieser Richtlinie vorgesehene Schutzfrist findet auf alle 
Werke oder Gegenstände Anwendung, die zu dem in Absatz 1 genann
ten Zeitpunkt zumindest in einem der Mitgliedstaaten aufgrund der 
Anwendung nationaler Bestimmungen im Bereich des Urheberrechts 
oder verwandter Schutzrechte geschützt waren, oder die zu diesem Zeit
punkt die Schutzkriterien der Richtlinie [92/100/EWG des Rates vom 
19. November 1992 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu be
stimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des 
geistigen Eigentums] ( 1 ) erfüllten. 

3. Nutzungshandlungen, die vor dem in Absatz 1 genannten Zeit
punkt erfolgt sind, bleiben von dieser Richtlinie unberührt. Die Mit
gliedstaaten treffen die notwendigen Bestimmungen, um insbesondere 
die erworbenen Rechte Dritter zu schützen. 

▼B 

2006L0116 — DE — 31.10.2011 — 001.002 — 10 

( 1 ) ABl. L 346 vom 27.11.1992, S. 61. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 
2001/29/EG.



 

4. Die Mitgliedstaaten brauchen Artikel 2 Absatz 1 auf vor dem 
1. Juli 1994 geschaffene Filmwerke und audiovisuelle Werke nicht an
zuwenden. 

▼C1 
5. Artikel 3 Absätze 1 bis 2e in der am 31. Oktober 2011 geltenden 
Fassung gilt für Aufzeichnungen von Darbietungen und für Tonträger, 
deren Schutzdauer für den ausübenden Künstler und den Tonträgerher
steller aufgrund dieser Bestimmungen in der am 30. Oktober 2011 
geltenden Fassung am 1. November 2013 noch nicht erloschen ist, 
und für Aufzeichnungen von Darbietungen und für Tonträger, die 
nach diesem Datum entstehen. 

▼M1 
6. Artikel 1 Absatz 7 gilt für Musikkompositionen mit Text, von 
denen zumindest die Musikkomposition oder der Text in mindestens 
einem Mitgliedstaat am 1. November 2013 geschützt sind, und für 
Musikkompositionen mit Text, die nach diesem Datum entstehen. 

Nutzungshandlungen, die vor dem 1. November 2013 erfolgt sind, blei
ben von Unterabsatz 1 dieses Absatzes unberührt. Die Mitgliedstaaten 
treffen die notwendigen Bestimmungen, um insbesondere die erworbe
nen Rechte Dritter zu schützen. 

Artikel 10a 

Übergangsmaßnahmen 

1. Sofern keine eindeutigen vertraglichen Hinweise auf das Gegenteil 
vorliegen, wird davon ausgegangen, dass ein vor dem 1. November 
2013 abgeschlossener Übertragungs- oder Abtretungsvertrag auch nach 
dem Zeitpunkt seine Gültigkeit behält, zu dem der ausübende Künstler 
gemäß Artikel 3 Absatz 1 in der am 30. Oktober 2011 geltenden Fas
sung keinen Schutz bezüglich der Aufzeichnung der Darbietung und des 
Tonträgers mehr genießen würde. 

2. Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass Übertragungs- oder 
Abtretungsverträge, die einem ausübenden Künstler einen Anspruch auf 
wiederkehrende Zahlungen einräumen und die vor dem 1. November 
2013 abgeschlossen wurden, nach Ablauf von 50 Jahren, nachdem der 
Tonträger erlaubterweise veröffentlicht wurde bzw., falls eine solche 
Veröffentlichung nicht erfolgt ist, nach Ablauf von 50 Jahren, nachdem 
er erlaubterweise öffentlich wiedergegeben wurde, geändert werden kön
nen. 

▼B 

Artikel 11 

Anmeldung und Mitteilung 

1. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverzüglich jeden 
Gesetzentwurf zur Einführung neuer verwandter Schutzrechte mit und 
geben die Hauptgründe für ihre Einführung sowie die vorgesehene 
Schutzdauer an. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden 
Gebiet erlassen. 
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Artikel 12 

Aufhebung 

Die Richtlinie 93/98/EWG wird unbeschadet der Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I Teil B genannten Fristen 
für die Umsetzung der dort genannten Richtlinien in innerstaatliches 
Recht und für die Anwendung dieser Richtlinien aufgehoben. 

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen 
auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entspre
chungstabelle in Anhang II zu lesen. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 14 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

▼B 
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ANHANG I 

TEIL A 

Aufgehobene Richtlinie mit ihrer Änderung 

Richtlinie 93/98/EWG des Rates 
(ABl. L 290 vom 24.11.1993, S. 9) 

nur Artikel 11 Absatz 2 

Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10) 

TEIL B 

Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht und für die Anwendung 

(gemäß Artikel 12) 

Richtlinie Umsetzungsfrist Datum der Anwendung 

93/98/EWG 1. Juli 1995 (Artikel 1 bis 11) 19. November 1993 (Artikel 12) 

spätestens 1. Juli 1997 in Bezug 
auf Artikel 2 Absatz 1 (Artikel 10 
Absatz 5) 

2001/29/EG 22. Dezember 2002 
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ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Richtlinie 93/98/EWG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 bis 9 

Artikel 10 Absätze 1 bis 4 

Artikel 10 Absatz 5 

Artikel 11 

Artikel 12 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Artikel 13 Absatz 2 

— 

— 

Artikel 14 

— 

— 

Artikel 1 bis 9 

Artikel 10 Absätze 1 bis 4 

— 

— 

Artikel 11 Absatz 1 

— 

— 

Artikel 11 Absatz 2 

— 

Artikel 12 

Artikel 13 

Artikel 14 

Anhang I 

Anhang II 
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